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Zweite Verordnung 
zur Änderung der Verordnung

über den Geschenkpaket- und -päckchenverkehr 
auf dem Postwege
vom 1. Juli 1971

Zur Änderung der Verordnung vom 5. August 1954 
(GBl. S. 727) in der Fassung der Änderungsverordnung 
vom 7. Januar 1963 (GBl. II S. 35) wird folgendes ver
ordnet:

§ 1

Die §§ 3, 8  und 11 der Verordnung vom 5. August 1954 
werden gestrichen.

§2

Das zulässige Höchstgewicht für Geschenksendungen 
aus der oder in die Deutsche Demokratische Republik, 
die Kennzeichnung der Sendungen als zollpflichtige 
Sendungen sowie die Beifügung erforderlicher Zoll
inhaltserklärungen regeln sich nach den geltenden 
Bestimmungen der Deutschen Post.

§3

Bei Verstößen gegen die im § 2 dieser Verordnung ge
nannten Bestimmungen der Deutschen Post gilt § 15 
Abs. 2 der Verordnung vom 5. August 1954.

§4
Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1971 in Kraft.

Berlin, den 1. Juli 1971

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

S t о p h 
Vorsitzender

• Der Minister für Außenwirtschaft 
S o l l e

Erste Durchführungsbestimmung - 
zur Verordnung über die Aufgaben der 

Ingenieur- und Fachschulen 
der Deutschen Demokratischen Republik

vom 28. Mai 1971

Auf Grund des §26 Abs. 3 'der Verordnung vom
26. November 1970 über die Aufgaben der Ingenieur- 
und Fachschulen der Deutschen Demokratischen Repu
blik (GBl. II S. 774) wird im Einvernehmen mit dem 
Minister für Hoch- und Fachschulwesen für die Insti
tute für Lehrerbildung und Pädagogischen Schulen für 
Kindergärtnerinnen folgendes bestimmt:


